
 

 

Mainz, der 27. November 2020 

Pressemitteilung 

Keine Abschiebungen nach Pakistan!  

Bei seinem Plenum am 25.11. beschäftigte sich der AK Asyl – Flüchtlingsrat RLP e.V. intensiv 

mit dem Thema Pakistan. Den Anlass boten vermehrt stattfindende Sammelabschiebungen 

dorthin. Mehr als 40 Personen von Flüchtlingsinitiativen und Beratungsstellen aus ganz 

Rheinland-Pfalz diskutierten das Thema Abschiebungen nach Pakistan und fordern eine 

Aussetzung jeglicher Abschiebung dorthin. 

So fand Mitte August ein Abschiebeflug mit 33 Personen statt. Einige der 33 Männer wurden 

in Islamabad umgehend in eine Haftanstalt gebracht. Ihnen werden Verstöße gegen nationale 

Migrationsgesetze vorgeworfen, wie etwa das Bezahlen von Schleusern für die Flucht über das 

Nachbarland Iran1. 

Aus Rheinland-Pfalz war schon im Februar ein Pakistaner abgeschoben worden, der auch direkt 

im Gefängnis landete, wie Flüchtlingsbetreuer berichteten2.  

Seitdem wurden immer wieder Abschiebungen angesetzt und dann kurzfristig wieder abgesagt. 

„Dies führt zu großer Verunsicherung bei den Flüchtlingen und ihren Unterstützer*innen“, so 

Okka Senst, die mit ihrem Projek Aktiv für Flüchtlinge RLP in Rheinland-Pfalz Ehrenamtliche 

unterstützt. Denn selbst gut integrierte pakistanische Flüchtlinge, die arbeiten und seit vielen 

Jahren geduldet hier leben, machen sich große Sorgen und werden krank vor Angst. 

In einem Vortrag am Vormittag ging es zunächst um die Rechtsprechung der Gerichte zum 

Herkunftsland Pakistan. 

Dass, selbst das Bundesverfassungsgericht im Dezember 2019 keine einheitliche 

Rechtsprechung zur Frage, ob Männern in Pakistan wegen ihrer Homosexualität staatliche oder 

nichtstaatliche Verfolgung droht, erkennen konnte3, verwunderte die Anwesenden vor dem 

Hintergrund der Reisewarnung des Auswärtigen Amts wo nach:  

                                                           
1 Spiegel online 19.08.20: https://www.spiegel.de/politik/ausland/abschiebung-aus-deutschland-in-pakistan-
gelandet-und-gleich-wieder-festgenommen-a-ad62569a-5fab-4e1f-9754-2d8873849557 
2 Rheinpfalz 08.02.20: https://www.rheinpfalz.de/lokal/kreis-bad-duerkheim_artikel,-maikammer-
fl%C3%BCchtling-nach-pakistan-abgeschoben-_arid,5030275.html?reduced=true# 
3https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/12/rk20191204_2bvr16001
9.html 

https://www.spiegel.de/thema/iran/


„Homosexualität nach dem pakistanischen Strafgesetzbuch als „widernatürliche Handlung“ gilt 

und strafbar ist. Das Strafmaß beträgt im Regelfall zwei bis zehn Jahre, in besonders schweren 

Fällen bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe.“4 

Am Nachmittag referierte eine Expertin von Amnesty International zu 

Menschenrechtsverstößen in Pakistan. Die Teilnehmenden erfuhren viel über die mangelnde 

Presse und Meinungsfreiheit und den Druck, dem Medien durch staatliche Institutionen und 

extremistischen Gruppen ausgesetzt sind. Gerade für religiöse Minderheiten ist die Lage 

besonders gefährlich. Amnesty International beobachtet bereits seit Jahren das Verschwinden 

von Personen und angewandte Folterpraktiken.  

Auf der Seite des Auswärtigen Amtes sind folgende Informationen ergänzend zur 

Menschenrechtslage nachzulesen: 

„Es besteht weiterhin landesweit – auch in den Großstädten Islamabad, Lahore, Karachi, 

Multan und Rawalpindi – eine Gefahr für terroristische Anschläge seitens der Pakistanischen 

Taliban sowie religiös motivierter oder separatistischer Gruppen, insbesondere durch 

Sprengstoffanschläge und Selbstmordattentate. Die Terroranschläge richten sich vor allem 

gegen Streitkräfte, Sicherheitsdienste, Polizei, Märkte, Einrichtungen der Infrastruktur, gegen 

religiöse Stätten (Moscheen, Schreine, Kirchen) sowie gegen ethnische Minderheiten. In den 

meisten Fällen sind Todesopfer und Verletzungen auch unter der Zivilbevölkerung zu 

beklagen.“5 

„Wer die Informationen des Auswärtigen Amts ernst nimmt, dürfte prinzipiell keinen Menschen 

in das Land abschieben“ so Pierrette Onangolo vom AK Asyl – Flüchtlingsrat RLP e.V. und 

verbindet dies mit der Forderung an die Kommunen und Landkreise keine Abschiebungen nach 

Pakistan durchzuführen.  

 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

AK Asyl-Flüchtlingsrat RLP e.V. 

Leibnizstraße 47 

55118 Mainz 

Tel: 06131 4924734 

info@asyl-rlp.org 

www.fluechtlingsrat-rlp.de 

 

                                                           
4 https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/pakistan-node/pakistansicherheit/204974 
5 https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/pakistan-
node/pakistansicherheit/204974?openAccordionId=item-301216-5-panel 


